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Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft beehrt sich, 

. 1 . in der Anlage 25 Exemplare des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Weingesetz 1qR5 geändert wird (Weingesetz-Novelle 1988), 
samt Erläuterungen zu übermitteln. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

G (J 
',()e4�e..( 

Der Bundesminister: 

Dipl.-1ng. R i e g 1 e r 

Bitte führen Sie unsere Geschäftszahl ln Ihrer Antwort an! 

Fernschreiber: 111145 und 111780 - OVR: 0000183 - Bankverbindung : PSK 5060007 
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Bundesgesetz vom • • • • • • • • • • • • • • • •  

mit dem das Weingesatz 1985 geändert wird 
(Weingesetz-Novelle 1988) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Weingesetz 1985, BGBl. Nr. 444/1985, 

inder Fassung der Bundesgesetze,BGBI. Nr. 372/1986 und BGBI. 

Nr. 289/1987, wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 1 lautet: 

"(1) Dem Wein dürfen Stoffe nur zugesetzt werden, wenn ihre 

Verwendung mit dem Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsge

fährdung oder Gesundheitsschädigung vereinbar ist und auf 

ihren Einsatz nach dem Stand der Kellertechnik nicht ver

zichtet werden kann (Weinbehandlungsmittel). " 

2. § 6 Abs. 5 und 6 lauten: 

"(5) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundsminister 

für wirtschaftliche Angelegenheiten die Weinbehandlungsmittel, 

deren Zusetzen unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen der 

Abs. 1 bis 4 zulässig ist, durch Verordnung festzulegen. 

Hiebei sind die näheren Bestimmungen über die Beschaffenheit 

und Anwendung der Mittel aufzunehmen. Insbesondere kann die 

zulässige Menge nach oben oder unten begrenzt, eine bestimmte 

Beschaffenheit des Zusatzes, die Kenntlichmachung des erfolgten 

Zusetzens oder ein bestimmtes Verfahren vorgeschrieben oder 

das Zusetzen nur zur Erreichung bestimmter kellertechnischer 

Ziele zugelassen werden. 
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(6) Ein unbeabsichtigtes und technisch vermeidbares 
Ubergehen nicht zugelassener Stoffe auf den Wein d . un die zu se�ner Herstellung verwendeten Erzeugnisse ist kein 
Zusetzen, soweit es sich um gesundheitlich, geschmacklich �d geruchlich geringe Anteile handelt. Die Grenzen für 
d�e unbedenklich geringen Anteile hat der Bundesmin; t 
f" 

... s er 
ur Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem 

Bundeskanzler durch Verordnung festzusetzen." 

3. Die §§ ? bis 15 entfallen. 

4. § 19 Abs. 4 Z 2 letzter Satz lautet: 

"Das Lesegut darf jedoch nur soweit aufgebessert werden, daß 

das Mostgewicht einschließlich der Aufbesserung bei Weißwein 

und Rosewein 190 KMW ,  bei Rotwein 200 KM'W nicht übersteigt." 

5. § 22 Abs. 2 und 3 lauten: 

"(2) Verdorbener Wein darf nur nach einer zulässigen Behandlungs

weise genießbar gemacht werden (Wiederherstellung). Eine Wieder

herstellung ist jedOCh verboten, wenn der Beanstandungsgrund 

in einer Beschaffenheit oder einem Vorgang liegt, daß der 

Durchacbnittsverbraucher bei Kenntnis des !eanstandungsgrundes 

selbst nach dessen Beseitigung vom GenuS des Weines Abstand 

nehmen würde. 

(3) Wein im Sinne des Abs. 1, der nicht wiederhergestellt 

werden kann oder wird, darf nur so verwertet werden, daß 

seine Verwendung als Lebensmittel - auch nicht über eine 

Verarbeitung - ausgeschlossen ist. Eine Verarbeitung zu 

Essig oder - mit Ausnahme von stark essigstichigem Wein -

zu Destillat ist jedoch zulässig, wenn vom Standpunkt der 

Gesundheit aus hiegegen keine Bedenken bestehen. 

Der Wein ist dem Verarbeitungsbetrieb unmittelbar zuzuführen. " 
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6. § 29 Aba. 1 Z 6 lautet: 

"6. Der Alkoholgehalt bei Weißwein und Rosewein 9,0 Rht Alkohol, bei Rotwein 8,5 Rht Alkohol beträgt;" 

7. § 29 Abs. 4 lautet: 

"(4) Qualitätswein darf unter der Bezeichnung "Kabinett" in Verkehr gebracht werden, wenn der Saft der Weintrauben ein Xostgewicht von mindestens 170 KMW aufgewiesen hat, das Lesegut nicht aufgebessert wurde (§ 19), der Gehalt an unvergorenem Zucker höchstens 9 Gramm je Liter beträgt, dem Wein kein Zucker, Traubenmost oder Traubendicksaft zugesetzt wurde, sowie der Alkoholgehalt, einschließlich des Gehaltes an unvergorenem Zucker,12,5 Rht nicht überschreitet. Kabinettweine dürfen nur in Flaschen abgefüllt exportiert werden." 

8. Im § 31 Abs. 4 1. Satz werden nach dem Wort "Mostchargen_ nummer" die Worte "samt Teilmengen" angefügt. 

9. § 31 Abs. 12 lautet: 

"(12) Der Entzug der staatlichen Prüfnummer kann auf Kosten des Verfügungsberechtigten im Amtsblatt zur Wiener Zeitung verlautbart werden." 

10. § 37 Abs. 1 bis 6 lauten: 

"(1) Die Uberwachung des Verkehrs mit Wein und Obstwein für die 

Dauer ihrer kellereimäßigen Bearbeitung auch aller sonstigen aus 

dem Saft frischer Weintrauben gewonnenen Produkte (im folgenden 

Getränke genannt), sowie der Weinbehandlungsmittel obliegt 
der Bundeskellereiinspektion, die dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft unterstellt ist. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat das 

Bundesgebiet in Weinaufsichtsgebiete zu unterteilen and in diesen 
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jeweils eine Außenstelle der Bundeskellereiinspektion zu errichten. 

Für jedes Weinaufsichtsgebiet sind besonders geschulte Organe 

(Bundeskellereiinspektoren) zu bestellen. Sie genießen in Ausübung 
ihres Dienstes den Schutz, der Beamten (§ 74 Z 4 StGB) gewährt wird. 

(3) Bei der Unterteilung in Weinaufsichtsgebiete ist auf die 

zweckmäßigste Überwachungsmöglichkeit sowie auf die politischen 

Grenzen Bedacht zu nehmen. 

(4) Die Weinaufsichtsgebiete und der Sitz der Außenstellen sind 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu verlautbaren. Vor 
Festlegung der Weinaufsichtsgebiete und des Sitzes der Außen-
stellen ist der örtlich zuständige Landeshauptmann zu hören. 

(5) Bundeskellereiinspektoren dürfen Unternehmungen, die Wein 

oder Obstwein in Verkehr setzen, weder betreiben noch sich an 

solchen Unternehmungen beteiligen oder im Dienst oder Auftrag 

solcher Unternehmungen tätig zu sein. 

(6) Die Befugnisse der nach den Bestimmungen des Lebensmittel

gesetzes 1975, BGB1.Nr. 86, bestellten Aufsichtsorgane bleiben 

unberührt ." 

11. § 40 Abs. 7 entfällt. 

12. § 41 Abs. 1 und 2 lauten: 

"(1) Das Verfügungsrecht über die beschlagnahmten Getränke und 

Behälter steht bis zum Einlagen der Anzeige bei dem für die 

Durchführung des Strafverfahrens zuständigen Gericht oder der 

hiefür zuständigen Staatsanwaltschaft oder Verwaltungsbehörde 

(Strafbehörde) dem Bundeskellereiinspektor, nach diesem Zeit

punkte der zuständigen Strafbehörde zu. Ist auf Grund des 

Gutachtens der Untersuchungsanstalt keine Anzeige zu erstatten, 
so ist hievon der Bundeskellereiinspektor raschest zu verständigen, 

der die Beschlagnahme unverzüglich aufzuheben hat. 
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(2) Wurde das Getränk wegen Verdachtes einer Übertretung gegen 

die Bezeichnungsvorschriften beschlagnahmt, so ist die Beschlag

nahme aufzuheben, wenn die Partei die vorschriftswidrige Bezeichnung 

beseitigt oder die fehlende vorschriftsmäßige Bezeichnung anbringt. 

Hat die Aufhebung nach den Bestimmungen des Abs. 1 der Bundes
kellereiinspektor verfügt, so hat er hievon die Strafbehörde 

unverzüglich zu verständigen." 

13. § 41 Abs. 5 lautet: 

"(5) Nach Erstattung der Anzeige darf der Bundeskellereiinspektor 

nur im Auftrag der zuständigen Strafbehörde Proben (§ 39) entnehmen. " 

14. § 42 Abs. 1 lautet: 

"(1) Zur Kontrolle für die Erzeugung von Wein bestimmten Lesegutes 

hat sich die Bundeskellereiinspektion besonders geschulter Organe 

(!I1ostwäger) zu bedienen!' 

15�§ 43 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

" Die Gemeinde hat die Meldungen umgehend an den Bundes

kellereiinspektor und die Bezirksverwaltungsbehörde zu 

übermi tteln. " 

16. §  43 Abs. 4 2. Halbsatz lautet: 

"Je eine Ausfertigung ist dem Vorführer,der Gemeinde, 

der Bezirksverwaltungsbehörde und dem Bundeskellereiinspektor 

zu übermitteln. " 
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17. § 45 Abs. 1 bis 4 lauten: 

.(1) Wein, der in Osterreich in Flaschen oder sonstige Be-

hältnisse mit einem Inhalt bis zu 50 Liter abgefüllt wurde, 

darf nur in Verkehr gebracht werden, wenn die Flasche oder 

das Behältnis mit einer Banderole versehen iet. Der Bundes

minister für Land- und Forstwirtschaft hat durch VerOrdnung 

Größe, Form, Farbe, Anbringung und Beschriftung der Banderole 

festzulegen. Dabei hat er darauf zu achten, daß die Abwicklung 

der Vergabe möglichst einfach, sparsam und zweckmäßig er

folgen kann. Jedenfalls ist die Banderole mit einer fort

laufenden Nummer, aus der die ausgebende Bezirksverwaltungs_ 

behörde ersichtlich ist, und mit der Angabe des Weininhaltea 

das Behältnisses zu versehen. 

(2) Die Banderole oder eine Bezugsberechtigung. ist über Antrag des

jenigen, der Wein gemäß Abs·. 1 in Verkehr zu bringen beabsichtigt, 

von der Bezirksverwaltungsbehörde auszugeben, in deren Bereich die 

Betriebsstätte des Antragstellers liegt. 

(3) Der Antragsteller hat genaue Angaben über Art und 

Bezeichnung sowie über die voraussichtliche Menge der abzu

füllenden Weine und den Inhalt des Behältnisses zu machen, 

bei Prädikatsweinen auch die Bestätigung über die Les8gut

kontrolle (§ 43 Aba. 4) vorzulegen und nachzuweisen, daß 

die Menge an Wein, für die er Banderolen beantragt, im 

Eingangsbuch eingetragen ist. 

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde ist verpflichtet, 

Aufzeichnungen über die Ausgabe der BanderolennlJmmern 

zu führen (wie Tag der Ausgabe, Menge der Banderolennummern 

und des Weines, Antragsteller, Kellerbuch) ." 
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18. § 46 Abs. 1 und 2 lauten: 

"(1) Jeder Wein, der in Behältnissen über 50 Liter oder in 

Behältnissen unter 50 Liter ohne Banderole befördert 

wird, muß von einer amtlichen Transportbescheinigung (Anlage 5) 

begleitet sein. Die Formblätter für die Transportbescheinigung 

hat die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich die Be

triebsstätte des Absenders liegt, mit fortlaufenden Nummern 
versehen, auszugeben. Eine Transportbescheinigung ist nicht 

erforderlich für Transporte innerhalb eines Betriebes im 

Bereich einer Gemeinde oder zweier benachbarter Gemeinden. 

(2) Der Absender bzw. der Transporteur hat die Transport

bescheinigung vor Beginn des Transportes ordnungsgemäß 

auszufüllen und eine Kopie spätestens am Tage nach dem Ende 

des Transportes der Bezirksverwaltungsbehörde, die das Form

blatt ausgegeben hat, zu übermitteln." 

19. § 46 Abs. 6 lautet: 

" (6) Die Abs. 1 bis 5 gelten auch für die Transporte von mehr 

als 50 kg Keltertrauben und für den Transport von Geläger 

(§ 59 Abs. 4). Bei Traubentransporten an die örtlichen Winzer

genossenschaften sowie an Traubenübernahmestellen des Handels 

genügt jedoch die Ausstellung eines Lieferscheines, eine Kopie 

des Lieferscheines samt Wiegekarte ist unverzüglich an die 

Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich die Betriebsstätte 

liegt, zu übermitteln. " 

20. § 55 Abs. 1 lautet: 

"(1) Unbeschadet einer nach anderen Gesetzen allenfalls 

notwendigen Bewilligung darf Wein über die Grenze des 

österreichischen Zollgebietes zum freien Verkehr nur 

eingeführt werden, wenn 

1. seine Einfuhrfähigkeit durch Zeugnis einer nach Abs. 3 
anerkannten Untersuchungsanstalt des Ursprungsstaates 
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nachgewiesen wird (Einfuhrzeugnis ) oder 

2. mangels e ines solchen Zeugnisses d ie Ei nfuhr vom Bundes

mi nister für Land- und Forstwirtschaft bewilligt worden ist.1I 

21. § 55 Abs. 8 Z 4 und 5 lauten: 

"4.weine, die im Reiseverkehr für den persönlichen Verbrauch 

des Reisenden ader seiner Angehörigen oder bei uoersiedlung 

in Behältnissen von 2,5 Litern oder weniger eingebracht werden, 

sofern die Gesamtmenge 60 Liter pro weinart, insgesamt jedoch 

300 Liter pro Sendung nicht übersteigt; 

5. Weine, die auf Grund eines Rechtsgeschäftes in Behältnissen 

von 2,5 Litern oder weniger in Sendungen bis zu einer Gesamt

menge von 60 Liter pro Weinart, insgesamt jedoch bis 300 Liter 

pro Sendung, eingebracht werden." 

22. § 56 Abs. 1 lautet: 

"(1) Jeder österreichische Wein gemäß § 1, der ausgeführt 

werden soll, ist von einer Untersuchungsanstalt (§ 50) zu 

untersuchen, die hiefür ein amtliches Zeugnis auszustellen 

hat. Für die Inanspruchnahme der mit der Erledigung des 

Antrages verbundenenTätigkeit der Untersuchungsanstalt hat 

der Antragsteller ein Entgelt nach Maßgabe des Tarifes 

zu entrichten. Den Tarif hat der Bundesminister für Land

und Forstwirtschaft unter Bedachtnahme auf die Art 

(Flasche,Gebinde) und den Umfang des Exportes im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 

zu erlassen." 
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23. Im § 56 Abs. 2 haben die Worte "wenn die gesetzliche 

berufliche Vertretung (Handelskammer, Landwirtschafts

kammer) bescheinigt, daß ihr die österreichische Herkunft 

des Weines zweifelsfrei nachgewiesen wurde undll zu 

entfallen. 

24. § 56 Abs. 5 lautet: 

"(5) Das Zollamt hat die Warenerklärung für die Vorabfertigung 

von Wein zur Ausfuhr nach den zollgesetzlichen Bestimmungen 

zurückzuweisen, wenn 

1. eine nach §46 erforderliche Transportbescheinigung fehlt 

oder 

2. ein vorgelegtes Ausfuhrzeugnis mangelhaft ist oder 

3. die nach Abs. 3 g etr offenen Maßnahmen mangelhaft sind 

oder 

4. sonst Bedenken gegen die übereinstimmung des Weines mit dem 

Ausfuhrzeugnis bestehen. 

Die A ustrittsbesch einigun g ist zu verweigern, wenn das Aus

fuhrzeugnis fehlt oder mangelhaft ist oder sonst Bedenken 

gegen die Übereinstimmung des Weines mit dem Ausfuhrzeugnis 

bestehen. 

Fehlt das Ausfuhrzeugnis bei der Vorabfertigung, sind im zoll

amtlichen Vorabfertigungsbefund ein entsprechender Vorbehalt 
und ein Hinweis auf die an der Weinsendung angebrachten 
Nämlichkeitszeichen zu vermerken. Wird die Weinsendung mit 
anderen Sendungen als Sammelgut ausgeführt, ·sind diese 
Vermerke auf der zusätzlichen schriftlichen Anmeldung im 
Sinne des § 63 Abs. 2 Zol lG anzubringen. 11 
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25. § 56 Abs. 8 Z 3 lautet: 

�,. In Behältnissen von 2,5 Litern oder weniger ausgeführt wird, 

soferne die Gesamtmenge 60 Liter pro Weinart, insgesamt 300 Liter 

pro Sendung, nicht übersteigt. " 

26. § 61 Abs. 4 lautet: 

"(4) Erfolgt eine Verurtrilung nach diesem Bundesgesetz, so 

kann das Gericht auf die öffentliche Bekanntgabe des Urteiles 

auf Kosten des Beschuldigten erkennen. " 

27. § 65 Abs. 1 Z 6 lautet: 

"6. Wein entgegen § 45 Abs. 1 ohne Banderole jn Verkehr bringt 

oder eine Banderole mehrmals verwendet. " 

28. § 65 Abs. 2 Z 1 lautet: 

"1. Weinbehandlungsmittel entgegen § 16 nILcht oder nicht ordnungs

gemäß gekennzeichnet in Verkehr bringt; " 

29. § 65 Abs. 3 Z 2 lautet: 

"2. Wein oder weinähnliches Getränk, dessen Bezeichnung oder Auf
machung nicht den Bestimmungen der §§ 23 bis 26,28,29 Abs. 1 und 4, 
30 Abs. 2, 32 Abs. 1 bis 8 und 33 entspricht, zum Verkehr bereit

hält, verkauft oder s�nst in Verkehr bringt oder Prädikatswein 

entgegen § 30 Abs. 3 vor dem dort genannten Zeitpunkt in Verkehr 

bringt. " 

30. § 68 a lautet: 

" § 68 a. Zur Förderung der Weinwirtschaft dürfen Bundesmittel für 

folgende Zwecke zur Verfügung gestellt werden: 
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1. Förderung des Absatzes der Produkte, 
2. Förderung der Qualitätsproduktion, 
3. Förderung der Marktstabilisierung." 

31. Die §§ 68 b und § 68 c entfallen. 

32. § 68 e lautet samt töerschrift: 

"Unterkommission 

§ 68 e. (1) Zur Besorgung von Aufgaben nach § 68 a Z 3, 
bei denen eine dringende Notwendigkeit zur raschen und wirt

schaftlichen Geschäftsabwicklung besteht, ist beim Bundes

ministerium für Land- und Forstwirtschaft eine Unterkommission 

der Kommission nach § 68 d einzurichten. 

(2) Die Unterkommission besteht aus dem Vorsitzenden 

der Kommission, dessen Stellvertretern sowie einem Vertreter 

des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft. 

Der Vorsitzende und jeder Stellvertreter dürfen sich durch das 

der Kommission angehörende zweite Mitglied, das von 

der sie entsendenden Stelle nominiert wurde, vertreten lassen. 

(3) Den Vorsitz in der Unterkommission führt der Vorsitzende 

der Kommission. ET wird der Reihenfolge des § 68 d Abs. 5 
nach vom ersten, zweiten oder dritten Vorsitzenden-Stellvertreter 

vertreten. 

(4) B •• ehlüsse der Unterkommission sind einhellig zu 

fassen. Kommt eine einhellige Auffassung in der Unter

kommission nicht zustande, so ist der Beratungsgegenstand 

der Kommission zur Beschlossfassung vorzulegen (wenn mindestens 

2 Mitglieder der Unterkommission dies verlangen). 

(5) Für die Unterkommission ist für jedes Mitglied 

ein Ersatzmitglied aus dem Kreis der Kommissionsmitglieder 

zu bestellen, wobei Mitglied und Ersatzmitglied jeweils 

von derselben entsendenden Stelle sein müßten. Im Fall der 

Verhinderung des Vorsitzenden hat das für ihn eintretende 

Mitglied nur die Befugnisse eines einfachen Mitgliedes. 
11 
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3 3. § 68 f lautet samt uoerschrift: 

"Gebührenbefreiungen 

§ 68 f. Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlaßten 

Eingaben und Zeugnisse sind von dem Stempelgebühren befreit." 

34. § 70 Abs. 7 entfällt. 

Artikel 11 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1.Juni 1988 in Kraft. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil: 

:Cer Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 1 • ..iuli �98'7, 

G 78/87-9, § 37 Abs. 1 des �:eingesetzes 1985, BGl31.iir. 44Ll;''',j35, 
als verfassungswidrig aufgehoben. :eie Aufhebung tritt �it �blauf 

. des 31.!1ai 1988 in Kraft. 

Es ist somit notwendig,die weinaufsicht bis zu dem genan�ten =e��i� 

verfassungskonform neu zu regeln. Im Sinne einer bundeseinheitlic�e� 

Kontrolle ,mrde die Errichtung einer Bundesbehörde in Unterstel�ur..g 

unter den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft in den Ent

wurf aufgenommen. Diese Konstruktion bedarf allerdings der Zu

stimmung der Länder. 

Gleichzeitig mit der Änderung der Weinaufsicht sollen u. a. 

auch die Bestimmungen über ',ieinbehandlungsmi ttel, Banderole, 

Transportbescheinigup,g, Ein- u�d Ausfuhr von Wein sowie '-N'ein-
kommission der Praxis angepaßt werden. 

Zusätzliche Kosten werden dem Bund nicht erwachsen. 

Besonderer Teil: 

�n den einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

Zu Z 1 bis 3: 

Das Zulassungsverfahren für Weinbehandlungsmittel sollte 

neu geregelt werden. Das verwaltungs- und kostenaufwändige 

Zulassungs- und RegUbierungsverfahren soll wieder durch Er

lassung einer Weinverordnung mit strengen Bezeichnungs- und 

Anwendungsvorschriften ersetzt werden, wie dies auch ir�er-

halb der EWG üblich ist. Weiters sollen internationale Analysen

methoden und Toleranzwerte für Zusatzstoffe,die im wein nicht 
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Zu : �: 

� -:.-=ge _ ''';':��. 

Durch die Änderung des § 22 soll klargestellt werden, da3 ver

dorbene weine durch Behandlung wiederhergestellt werden kön�en. 
, 

In der geltenden Fassung läßt § 22 die Auslegung zu, da2 sogar 

:,'V"eine mit einem leichten Böckser,weil verdorben/einer i:;.dustrielle:: 

Verwertung zugeführt werden müssen. Die neue Bestimmung ist E'J-kQ�for=. 

Zu Z 5: 

3ei Rotwein soll unter Beibehaltung der Höchstaufbesserungsgrenze 

von .... ,:3 kg/hl Z�:::r.-s:, eine .�ufbesserung bis 20 0 K!'i\oi möglich seir . •  

Zu Z 6 und 7: 

�ie Festlegung der �indestwerte an Asche, zuckerfreiem Extrakt 

��d Gesamtsäure soll auch bei �ualitätsweinen durch Verord��:;.g 
erfolgen C§ 60 Abs. 4). Damit soll in ExtreT-�ahr�n leictter 

eine .�derung der �erte vorgenommen werden können. 

Der Begriff "Kabinettwein" soll durch die Festlegung eines ',.;ertes 

an Gesamtalkohol präzisiert werden. Das Zusetzen von Zucker , 

'rraubenmost t Traubensaft oder 'rraubendicksaft so 11, · .... ie be i 

Prädikatsweinen, verboten sein . 

huch in der EG bestehen analoge Bestimmungen. 

Zu Z 3 und 9: 

Bei der Antragstellung für die Erteilung der staatlichen 

?rlifnu�mer fUr Prädikatsweine ist es notwendig/auch die :ei:=e��e� 
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anzugeb en, di e dann auf der 1-.0 S t·..:äger� e scte:"::ig' .. m� ac=:-e C·J.C:-.-: 
·,.;erden !=önnen. 

L i  e 'j erö:-:- er... tl ic �ung de s �!1 ": Z'..1ge s der staa tl ic ::e!1 ?r;_� :::'l::..::e:-

3011 i� Errr.essen des Bundesministers fUr Land- '..1::d 7::-5":-

wirtschaft erfolgen können, '..1� Härtefälle zu ver=eide::. 

Z:.l Z "'] bis 16: 

Durch die Aufhebung des § 37 �bs. 1 durch den Verfassungsgerichts-

�cf �-rurde 6'S notwendig, die '..Jeinaufsicht im Interesse 

einer bundeseinheitlichen '..Jeinkontrolle nu...'"lmehr in verfassungs

konformer Weise (Art. 102 Abs. 4 B-VG) durch eine Bundesbehörde, 

die Bundeskellereiinspektion , die dem Bl-ILF unmittelbar unter

stellt werden soll, zu vollziehen. Die Errichtung von eigenen 

Bundesbehörden für andere als im Art. 102 Abs. 2 B-VG bezeichnete 

Angelegenheiten darf jedoch nur mit Zustimmung der Länder erfolge::, -
die nach der parlamentarischen Behandlung, jedoch vor der Kund� 

machung zu erfolgen hat. 

Der Sitz der Bundeskellereiinspektion ist Wien, das Bundes

gebiet wird jedoch in Weinaufsichtsgebi.�. unterteilt und 

in cedem Aufsichtsgebiet soll eine Außenstelle der Bundes

kellereiinspektion errichtet werden. Die Grenzen der Weinauf

sichtsgebiete werden in etwa - unter Bedachtnahme auf die 

poli tischen Grenzen - denen der !..Jeinaufsichtsgebiete nac!: 

dem 'tieing •• etz 1961 entsprechen. Vor Festlegung der �';ein

aufsichtsgebiete wird der örtlich zuständige Landeshaupt�ann 

gehört werden. 

Da die Bundeskellereiinspektion als Behörde eingerichtet ist 

und als solche tätig wird, bedarf es keines weiteren Beschlagnahme

beschlusses durch die Strafbehörde. Gegen die Beschlagnahrr� �ls 

fakt�F��e Amtshandlung gibt es keinen Rechtszug an das Bundes

ministerium für Land- und Forstwirtschaft. 
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�ie §§40 und 41 waren daher entsprechend zu ��dern. �benso 

si::d die §§42 und 43 an die 2�euregeL.l.r..g a!1zupasse::. 

"-'� Z 1/: 

Lie testlegung ei!1er bestimmten Betriebsgröße fUr die 

Verwendung des KontroJ."..:.cichens scheint unter dem Aspekt 

des Jleichheitssatzes bedenklich. Lie Bestimmung wird daher 

so geändert. daß alle �öglichkeiten der Anbringung der 

Banderolen in jeder Größenordnung in gleicher Weise so

wohl Produzenten als auch Handelsbetrieben zugänglich sind. 

Zu Z 18 und 19: 

Traubentransporte an !/iinzergenossenschaften oder :oernahmestellen 

des Handels sollen von der Transportbescheinigung ausgenommen 

werden, da der Umfang der Lieferung erst nach Verwiegung mit 

10036iger Sicherheit festgestellt werden kann. Es genügt daher 

in Hi!1kunft die ��errnittlung eines Lieferscheines mit einer 

Bestätigung der Verwiegung an die Bezirksverwal tungsbehörde, 

in deren Bereich die Betriebsstätte des Absenders (Transporteurs) 

liegt. Klargestellt wird auch, wer die Transportbescheinigung 

aus�ustellen hat, nämlich der Absender oder Transporteur; sie 

muß jedenfalls bei Kontrollen vollständig ausgefüllt vorgewiesen 

werden können. Ausgenommen sind lediglich die Spalten, die noch 

vom Empfänger auszufüllen sind. 

Zu Z 20 bis 25: 

�Der V�rlangen der Wirtschaft soll der Eingangsvormerkverk�hr 

wieder aus der Geltung des · .. ieinge setzes ausgenommen werden. 
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Ul!l eine kostengünstige Gestaltung des ·,.ieinexportes Z'J. er::Jg:':' ::--.�:' . •  

wird die bisher EG-konfor::le Regelung der .:"''J.sr:ar..=.e 'rar: Klei:'.se:-.c:. . ..:.:'.&:."e' 

bis 60 Litern auf jede Weinart ausgedehnt, insgesamt �edoch 3�! -

300Liter pro Sendung beschränkt. Analog �iezu �ußten auc� d:e 

Einfuhrbestimmungen geändert werden. 

Eine Bestimmung iber die Festsetzung ei�es Tarifes für die ��:er

suchung von Exportweinen, differenziert nach Art und U�fa�g 

der Sendung, wurde aufgenommen. 

Zu Z 26: 

Die Veröffentlichung von Urteilen soll dem Ermessen de s Gerich�s 

vorbehalten werden. 

Zu Z 27 bis 29: 

Die Strafbestimmungen sollen an die geänderten Bestimmungen 

betreffend Weinbehandlungsmittel und Banderolenangepaßt werden. 

Die entgegen § 28 Abs. 4 erfolgte Abfüllung von wein�Auf:;:achu..'1.g) 

soll unter Strafe gestellt werden. 

Zu Z 30 bis 33: 

Die Bestimmungen über die Abwicklung von Förderungsmanßnahmen 

(Gewährung der Förderung und Richtlinien) erscheinen entbehrlich, 

da die nach § 68 Abs. 7 eingerichtete Marketinggesellschaft 

ihre finanzielllen Mittel oh�hin auf Grund eines syndikatsvertrages 

unter Kontrolle des Aufsichtsrates zu verwalten hat. Der Ei�fluß 

des Bundes innerhalb der w'einkommission ist durch die Besti::.rr:ung 

des § 68 d gewährleistet, da ohne Zustimmung der Ressortvertreter 

kein Beschluß möglich ist. 
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In der Vergangenheit hat sich gezeigt, daß die Kommissior. ��C� 
§ 68 d �eingesetz fUr gewisse Aufgaben zur F�rderung der �arkt

stabilisierung zu schwerfällig ist und die Geschäftsab·",ickL;.�g 

auch bei gr�3tem Bemühen aller Mi tglieder nicht i:;, der · ... --:.l�sc�e:-.s

werten Raschheit ��glich ist. Aus diesem �runde wurde f�r die 

Erledigung dringender Fälle eine aus deutlich weniger �it�lieder� 

bestehende Unterkommission geschaffen, in der für BeschLisse 

Stimmeneinhelligkeit erfordeiich ist. 

Die Kommission nach § 68 d bleibt demnach zuständig: 

1. Zur Beratung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 

bei der Förderung gemäß § 68 az 1 und 2 

2. für Förderungen der Marktstabilisierung, auf die der 

Tatbestand des § 68 e ( Unterkommission) nicht zutrifft 

3. bei Fällen, für die die Unterkommission zuständig ist, 

dort aber keine Einigung erzielt wird, und mindestens 

2 Mitglieder der Unterkommission die Befassung der 

Kommission verlangen. 

Der von der Unterkommission zu besorgende' AufgabenbeI'ei,�h 

kenn in der Geschäftsordnung festgelegt werden. 

Zu Z 34: 

Diese Änderung ergibt sich aus der Änderung des § 7. 
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T � X T G E GEN U B E R S TEL L U N G 

geltender Text 

§6 

,,(1) Dem Wein dürfen Stoffe nur zugesetzt wer
den, wenn ihre Verwendung mit dem Schutz der 
Verbraucher vor Gesundheitsgefährdung oder 
Gesundheitsschädigung vereinbar ist, auf ihren Ein
satz nach dem Stand der Kellenechnik nicht ver
zichtet werden kann und sie im § 7 oder in der 
gemäß § 70 Abs, 3 Z 1 als Bundesgesetz geltenden 
Weinverordnung angefuhn sind oder sie gemäß § 8 
oder § 12 zugelassen wurden (Weinbehandlungs
mittel)," 

vorgeschlagener Text 

Artikel I 

Das Weingesetz 1985. BGBl.Nr. 444/1985. BGBl.Nr. 444/1985. 

mder Fassung der Bundesgesetze,BGBl.Nt. 372/1986 und BGBl. 

Nr. 289/1987. wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 1 lautet: 

"(1) Dem Wein dürfen Stoffe nur zugesetzt werden, wenn ihre 

Verwendung mit dem Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsge

fährdung oder Gesundheitsschädigung vereinbar ist und auf 

ihren Einsatz nach dem Stand der Kellertechnik nicht ver

zichtet werden kann (Weinbehandlungsmittel). " 

2. § 6 Abs. 5 und 6 lautet: 

"(5) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

im Einvernehmen 'mit dem Bundeskanzler und dem Bunäsminister 

für wirtschaftliche·�ngelegenheiten die Weinbehandlungsmittel, 

deren Zusetzen unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen der 

Abs. 1 bis 4 zulässig ist, durch Verordnung festzulegen. 

Hiebei sind die näheren Bestimmungen über die Beschaffenheit 

und Anwendung der Mittel aufzunehmen. Insbesondere kann die 

zulässige Menge nach oben oder unten begrenzt, eine bestimmte 

Beschaffenheit des Zusatzes. die Kenntlichmachung des erfolgten 

Zusetzens oder ein bestimmtes Verfahren vorgeschrieben oder 

das Zusetzen nur zur Erreichung bestimmter kellertechnischer 
k 

Ziele zu�elassen werden. 
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§7  

"Weinbehandlungsmittel, ausgenommen Zucker 
und Alkohol, dUrfen nur in Verkehr gebracht wer
den,"wenn -sie-

, . . . .--. 

1. a) emem Typ von Weinbehandlungsmiueln 
entsprechen, der durch Verordnung 
gemäß S 8 zugelassen ist, und angemeldet 
wurden oder 

.
b) mit .Bescheid zugelassen wurden (S 12), 

2. Im Register (S 15) eingetragen sind, 
3. die im Register angefuhrte Zusammensetzung 

aufweisen und 
4. allfälligen Kennzeichnullgs- und Verpak
. kungsvorschriften (S 16) entsprechen. 

Z u l a s s u n g  v o n  Typ e n  v o n  W e i n
b e h a n dlu n g s m i t t e l n  . 

S 8. (I) Der Bundesminister fUr Land- und Forst
wirtschaft hat im Einvernehmen mit den Bundesmi
nisu:rn fUr Gesundheit und Umweltschutz und fUr 
Handel, Gewerbe und Industrie durch Verordnung 
Typen von Weinbehandlungsmiueln zuzulassen, 
die den Anforderungen des S 6 entsprechen. 

(2) Soweit dies zur Einhaltung der Grundsätze 
des S 6 erforderlich ist, sind in die Verordnung 
nähere Bestimmungen uber die Beschaffenheit und 
Anwendung der Mittel aufzunehmen. Insbesondere 
kann die zul:lssige Menge nach oben oder unten 
begrenzt, eine bestimmte Beschaffenheit des Zusat
zes, die Kenntlichmachung des erfolgten Zuseuens 
oder ein bestimmtes Verfahren vorgeschrieben oder 
das Zusetzen nur zur Erreichung bestimmter keiler
technischer Ziele zugelassen werden. 

- 2 -

(6) E i n  unbeabs i chtigtes und techn i sch vermeidbares 

llbergE'hell n i cht zug e l a s sener Sto f f e  auf den We i n  und die 

zu sfli ne r  lIerstel l ung verwend eten Erz eugni sse i st k e i n  

Zusetzen , sowe it es sicb 111'1 r;t'sundheitl i ch ,  p;eschma c k l i ch 

und gerucbl ich geringe A ntei l e  hand e lt .  Die Grenzen fUr 

d i e  unbedenkl ich g e r i ngen A nte i l e  hat d e r  Bunde smini ster 

fUr Land- und Forstwirtschaft im Einve rnehmen mit dem 

BundE'skan z l er d u rch Vero rd nung festzu setzen . "  

�. Die §§ 7 bis 15 entfallen. 
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S 9. ( I )  Zur Anmeldung eines Weinbehandlungs
mittels, das einem durch Verordnung zugelassenen 
Typ von Weinbehandlungsmiueln elllspricht, und 
zur Alllragstellung auf Zulassung in der Erzeuger 
oder der Imponeur des Miuels berechtigt. Sie mOs
sen ihren Sitz oder Wohnsitz im Inland haben. 

(2) Die Anmeldung und der Antrag auf Zulas
sung sind unter Verwendung eines beim Bundesmi
ninerium fOr Land- und Forstwinschaft aufzule
genden Formblaues beim Bundesminister fOr Land
und FOfStwinschaft einzubringen. 

(J) Die Anmeldung und der Antrag auf Zulas
sung haben folgende Angaben zu enthalten: 

I. Name und Anschrift des Anmelden oder 
Antragstellers, 

2. Handelsbezeichnung, 
1. Gehalte an wenbestimmenden Bestandteilen, 
4. Nebenbe51andteile. 
$. Angaben ober die sachgerechte Anwendung 

und Lagerung, 
6. Verwendungszweck, 
7. Daten ober Toxikologie und ROckstandsver

halten, 
B. allfllilige fOr die Untersuchung erforderliche 

weitere Angaben, 
9. Angaben ober die An der Erzeugung sowie 

des verwendeten Ausgangsmaleriales. 

(4) Ocr Anmeldung und dem Antrag auf Zulas
sung sind beizufUgen: 

I. Nachweise ober die in der Anmeldung und im 
Antrag gemachten Angaben und 

2. eine fOr die Prüfung des Weinbehandlungs
mittels ausreichende Menge von Proben, die 
unentgeltlich bcizustellen sind. 

S 10. Der Bundesminister IUr Land- und Forst-
wil1$chaft hat nach Einlangen der Anmeldung oder 

des Antrages auf Zulassung zu prüfen, ob die 
Anmeldung oder der Antrag auf Zulassung sowie 
die Nachweise und Unterlagen vollstllndig und fUr 
die Beurteilung ausreichend sind. Offenkundige 
Mängel sind dem AnmeIder oder Antragsteller 
unverzüglich mitzuteilen, und es ist ihm die Behe
bung der MlIngd innerhalb angemessener Frist bei 
sonstiger Zurückweisung des Anbringens aufzutra
gen. 

S 11. ( I )  Der Bundesminister für I.and- und 
Forstwirtschaft hat zu prüfen, ob die in der Anmel
dung gemarhten Angaben 7.utrdfen, insbesondere 
ob das angemddete Weinbehandlungsmilld einem 
durch Verordnung gemäß § 8 zugelassenen Typ 
von Weinhehandlungsmiudn entspricht. 
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(2) Entspricht das angemeldete Weinbehand
lungsmiuel einem durch Verordnung gemllß S 8 
zugelassenen Typ von Weinbehandlungsmiueln 
und bestehen gegen die übrigen Angaben gemSß 
§ '] Abs. 3 keine fachlichen Bedenken, so hat der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft das 
Weinbehandlungsmiuel in das Register (S 15) ein
zutragen und dem AnmeIder die Registernummer 
schriftlich bekanmzugeben. Andernfalls hat· er die 
Eintragung des Weintehandlungsmituls in das 
Re.:ister mit Bescheid abzulehnen. . S U. (1) Weinbehandlungsmiuei, die einem 
durch Verordnung gemS8 S '  zugelassenen Typ 
von Weinbehandlungsmiueln nicht enuprechen, 
bedürfen der Zulassung durch Bescheid des Bun
desminiSlers für Land- und Forsnviruchaft. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forsnvin
schaft hat im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Gesundheit und Umweluchutz ein Weinbe
handlungsmillel mit Bescheid zuzulassen,· wenn es 
den Anforderungen des S 6 entspricht. Vor Erlas
sung des Bescheides hat er ein Gutachten der Land
winschaftlich-chemischen BundesanSlah und der 
Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt für 
Wein- und ObSlbau mit Institut für Bienenkunde 
einzuholen. 

(3) Soweit dies zur Einhahung der GrundsStze 
des § 6 erforderlich ist, ist die Zulassung von Bedin
gungen und Aunagen abhängig zu machen. Insbe
sondere können Verpackungsgrößen, Bezeichnun
gen und Anwendungsbeschrsnkungen vorgeschrie
ben werden. 

(4) Ober den Antrag auf Zulassung iSl ohne 
unnötigen Aufschub, spliteSlens aber drei Jahre 
nach dessen Einlangen zu entscheiden.· 

(5) Im Zulassungsbescheid ist die Registernum
mer anzu.:eben. 
S tJ. (I) Eine Zulassung gemSß § 12 ist von-"Aniu 

wegen mit Bescheid des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 
abzuändern oder aufzuheben, wenn sie nicht den 
Voraussctzungen des § 6 entspricht. 

(2) Für einen Antrag auf Abänderung der Zulas
sung gilt § '] mit der Maßgabe, daß nur jene Anga
ben, Nachweise, Probemengen und Unterlagen 
vorzulegen sind, die eine Beuneilung des Abände
run.:santrages ermöglichen. 

S 14. (I) Die Wirkung der Anmeldung gem:m � 'J 
und der Zulassung gemäß S 12 erlischt ein Jahr 

nach 

- 4 -
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l. Einlangen der schriltlichen Ver:udnserklä
rung, 

2. Tod der natürlichen Person, Untergang der 
juristischen Person, Beendigung der Liquida
tion der Personengesellschaft des Handels
rechtes, wenn keine Liquidation stattfindet, 
deren Aunösung, 

3. Aufgabe des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelden odc:-r Antragstellers im Inland. 

(2) Die Wirkung der Anmeldung erlischt ober
dies ein Jahr nach Änderung einer Verordnung 
gemäß § 8, wenn dadurch das angemeldete Wein
behandlungsmiuel einem zugelassenen Typ von 
Weinbehandlungsmitteln nicht mehr entSpricht, 
sofern in der Verordnung nicht anderes bestimmt 
wird. 

(3) In den Flillen des Abs. I Z 2 kann der 
GesamtrechtSnachfolger binnen einem Jahr ab Ein
tritt des Ereignisses dem Bundesminister fOr Land
und ForstwirtSchaft schriftlich mitteilen, daß er in 
die Rechte und Pflichten seines RechtSvorglingers 
nach diesem ßund��p,.�,.t7. "inlritt . 

S IS. (I) Angemeldete, einem zugelassenen I yp 
von Weinbehandlungsmilleln entSprechende Wein
behandlungsmittel, die nicht untersagt werden, 
sowie mit Bescheid zugelassene Weinbehandlungs
mittel sind unter einer laufenden Nummer in ein 
bei der LandwirtSchaftlich-chemischen Bundesan
stalt zu fuhrendes Register einzutragen. 

(2) Das Register besteht aus einem öffentlichen 
und einem nicht öffentlichen Teil (Anhang zum 
Register). 

(3) In den öffentlichen Teil des Regi�ters sind die 
Angaben gemäß § 9 Abs. 3 Z I bis 8, Bedingungen 
und Aunagen (§ 12 Abs. 3) und allfällige Kenn
uichnunRs- und VerpackunRserfordernisse (§ 16) 
elnzutrage�. In den öffentlichen Teil des Registers 
kann jedermann während der AmtSstunden in 
Gegenwart eines Am150rgans Einsicht nehmen, 
Abschriften selbst anfertigen oder gegen Kostener
satz einen Auszug anfertigen lassen. 

(4) In den nicht öffentlichen Teil des Registers 
sind die Angaben gemäß S 9 Abs. 3 Z 9 einzutra
gen. Der nicht öffentliche Teil des Registers ist -
soweit dies das Interesse der Parteien erfordert -
unter Verschluß zu hahen. 

(5) Der Bundesminister fUr Land- und Forstwirt
scItaft hat bei Erlöschen der Wirkung der Anmel
dung und der Zulassung sowie bei Aufhebung die 
Registereintragung mit Bescheid zu löschen. Bei 
Abänderung der Anmeldung oder der Zulassung ist 
fli,. R,.p.istereilltuRIIIlR mit Besclu:id zu berichtigen. 
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(2) Verdorbener Wein darf nicht wiederherge
stellt werden und nur so verwertet werden, daß 
eine Verwendung als Lebensmittel - auch nicht 
über eine Verarbeitung - ausgeschlossen ist. Eine 
Verarbeitung zu Essig oder - mit Ausnahme von 
stark essigstichigem Wein - zu Destillat ist jedoch 
zullissig, wenn es mit dem Schutz der Verbraucher 
vor Gesundheitsschldigung vereinbar ist. 

(3) Verdorbener Wein ist dem Verarbeitungsbe
trieb unmittelbar zuzuführen. 

2 .  inlllndischer Traubendicksaft oder Zucker in 
solcher Menge, daß die Erhöhung des Zuk
kergehaltes des Gesamtverschnittes nicht 
mehr als 3,5 kg betrlgt. Das Lesegut darf 
jedoch nur soweit aufgebessen werden, daß 
das Mostgewicht einschließlich der Aufbesse
rung IBo KMW nicht übersteigt. 

6. an weiteren Mindestwenen Weißwein und 
Rostwein 9,0 Rht Alkohol, 1,4 Gramm Asche 
je Liter und 4,5 Gramm Gesamtsäure je Liter, 
berechnet als WeinslIure, und Rotwein 
8,5 Rht Alkohol, 1,6 Gramm Asche je Liter 
und 4,0 Gramm Gesamtsllure je Liter, berech
net al, WeinslIure, enthlllt; 

- 6 -

4. § 22 Abs. 2 und � lautet: 

"(2) Verdorbener Wein darf nur nach einer zulässigen Bebandlungs

weise genießbar gemacht werden (W iederherstellung). Eine Wieder

herstel lung ist jedoch verboten, wenn der Beanstandungsgrund 

in einer Beschaffenheit oder einem Vorgang liegt, daß der 

Durchschnittsverbraucher bei Kenntnis des ßeanstandungsgrundes 

selbst nach dessen Beseitigung vom Genuß des Weines Abstand 

nehmen würde. 

(�) Wein im Sinne des Abs. 1, der nicht wiederhergeste l l t  

werden kann oder wird, darf nur s o  verwertet werden, daß 

seine Verwendung als Lebensmittel  - auch nicht über eine 

Verarbeitung - ausgesch l ossen ist . Eine Verarbeitung zu 

Essig oder - mit Ausnahme v on stark essigstichigem Wein -

z u  Desti l lat ist jedoch zulässig, wenn vom Standpunkt der 

Gesundheit aus hiegegen keine Bedenken bestehen. 

Der Wein ist dem Verarbeitungsbetrieb unmittelbar �uzuführen. "  

5 .  § 19 Abs. 4 Z 2 let�ter Sat z  lautet: 

"Das Lesegut darf jedoch nur soweit aufgebessert werden, daß 

das Mostgewicht einschließlich der Aufbesserung bei Weißwein 

und Rosewein 190 KJ1W, bei Rotwein 200 KJ1W nicht übersteigt . "  

6. § 29 AbA. 1 Z 6 lautet: 

"6. Der Alkoholgeha l t  be i Weißwein und Ros�wein 9,0 Rht 

A lkoho l,  b ei Ro twein 8,5 Rht A lkohol  beträgt;" 
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) Qualitätswein gemäß Abs. I darf unter der 
Bezeichnung "Kabinett" in Verkehr gebracht wer
den, wenn der Saft der Weintrauben ein Mostge
wicht von mindestens Ir KMW, jedoch höchstens 
190 KMW aufgewiesen hat, das Lesegut nicht auf
gebessert wurde (§ 19), den Anforderungen des 
§ 43 Abs. 3 entsprochen wurde und der Gehalt an 
unvergorenem Zucker höchstens 9 Gramm je Liter 
beträgt. Kabineuweine dürfen nur in Flaschen 
abgefüllt exportiert werden. 

(12) Der Entzug der staatlichen Prüfnummer ist 
auf Kosten des Verfügungsberechtigten im ,.Amts
blatt zur Wiener Zeitung" zu verlautbaren. 

S J7. (I) Die Überwachung des Verkehrs mit 
Wein und Obstwein, für die Dauer ihrer keIlerei
mäßigen Bearbeitung auch aller sonstigen aus dem 
Saft frischer Weintrauben gewonnenen Produkte 
(im folgenden Getränke genannt), sowie der Wein
behandlungsmittel obliegt dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft. Er hat sich hiefür 
besonders geschulter Organe (Bundeskelleniiin
spektoren) zu bedienen. Sie genießen in Ausübung 
ihres Dienstes den Schutz, der Beamten (§ 1 .. Z" 
StGB) gewllhrt wird. 

(2) Bundeskellereiinspektoren dürfen Unterneh
mungen, die Wein oder Obstwein in Verkehr set
zen, weder betreiben noch sich an solchen Unter
nehmungen beteiligen oder im Dienst oder Auftrag 
solcher Unternehmungen tlltig sein. 

- 7 -

7. § 29 Abs . 4 lautet: 

"(4) Qualitätswein d arf unter der Bezeichnung "Kabinett" 

in Verkehr gebracht werden, wenn der Saft der Weintrauben 

ein I'.oatgewicht von mindestens 170 KMW aufgewiesen hat , das  

Lesegut nicht aufgetessert wurde (§ 19), der Gehal t  an unver

gurenem Zucker höchstens 9 Gramm je Liter beträgt, dem Wein 

kein Zucker, Traubenmost oder Traubendicksaft zugesetzt wurde, 

sowie der A lkohol gehal t, einschließlich des Gehaltes an unver

gorenem Zucker, 12 ,5 Rht nicht überschreitet. Kabinettweine 

dürfen nur in Flaschen abgefüllt exportiert werden . "  

8. Im § �1 Abs . 4 1. Sa tz werden nach dem Wort "Mostchargen

nummer" die Worte "9amt Teilmengen" angefügt.  

9. § �1 Aba . 12 l autet: 

"(12) Der Entzug der staatlichen Prüfnummer kann auf Kosten 

des Verfügungsberechtigten im "Amtsbla t t  der Wiener Zeitung" 

ver lautbart werden." 

10. § �7 Abs. 1 bis 6 lauten : 

"(1) Die Uberwachung des Verkehrs mit Wein und Obstwein für d i e  

Dauer ihrer kel lereimäßigen Bearbeitung �uch aller sonstigen aus 

dem Saft frischer Weintrauben gewonnenen Produkte (im folgenden 

Getränke genannt), sowie der Weinbehandlungsmittel obliegt 

der Bundeskel lereiinspektion, die dem Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft unterstellt i s t .  

(2) Der Bundesminister für Land- und Fors twirtschaft hat d a s  

Bundesgebiet i n  Weinaufsichtsgebiete z u  unterteilen Jnd in diesen 

.ieweil� eine Außenstelle der Bundeskellereiinspektion zu errirhten. 

für ,iede Außens te l le sind besonders geschultp Organe (Bundeskeller'ei

inspektoren) zu bes tellen . Sie genießen in Ausübung ihres Dienstes 

den �chJtz, der Beam ten CH 74 Z 4 StGB) gew�hrt wird . 
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C\) Dir Refllgni\H' der nach drn Ikstirnrnunr,en 
des Lehen\millelgt'�t't7eS 1975, BGBI. Nr Rb, 
bent'lIten Aufs ich t mrgane blei!.en unberührt. 

.. (7) Im Falle einer Beschlagnahme nach Abs .• 
oder 5 hat der BundeskeliereiinspeklOr, je nach
dem, ob der Verdacht einer gerichtlich strafbaren 
Handlung oder der Verdacht einer Verwaltungs
übertretung vorliegt, bei Gericht oder bei drr Ver
wahungsbehörde unverzüglich einen förmlichrn 
Beschlagnahmebeschluß (Beschlagnahmebescheid) 
zu beantragen. Die vorläufige Beschlagnahme 
erlischt, wenn nicht binnen •• Tagen rin Beschlag
nahmebeschluß (Beschlagnahmebescheid) ergeht." 

.. S • t. (I) Das Verfügungsrecht über die 
beschlagnahmten Getränke und Behälter steht dem 
Bundeskellereiinspektor, ab Erlassung des 
Beschlagnahmebeschlusses (Beschlagnahmebeschei
des) nach §.o Abs. 7 der Behörde zu, die die 
Beschlagnahme verfügt hat. Ist auf Grund des Gut
achtens der Bundesanstalt (§.7 Abs. I) keine 
All7eige 111 erstatten, so hat der Bundeskellrreiin
spektor die vorläufige Beschlagnahme unverzüglich 
aufzuheben. Hat rr brreits einrn Beschlagnahme
beschluß (Beschlagnahmebescheid) beantragt oder 
wurde ein solcher schon erlassen, so hat der Bun
deskellereiinspektor vom Unterbleiben der Anzeige 
die zuständige Strafbehörde unverzüglich zu ver
clllnrlipt'n 

- � - \�) Hpi clpr llnt.prlpi lunp; in W"inIlHfllichtr:p;"hi"t." ir.t :11\f clip 
ZWf'rkm:ißip;�tp fJbprwl'trhllnp;�möp;lichkeit llowie Auf clip pol i t.if,rh"n 

Grpnzen RpdAcht zu nphmpn. 

I�) Die W"in:1l1fRirhtRp;ebi"te unrl der Sitz dpr Außpnstellpn �ind 

im �mtlich .. n T"il dprl "Wien .. r 7,pitunp;" zu v .. rlRutharpn. Vor 

Ff'Rtlpp;unp; der WeinRufsichtsp;ebiete und des Sitzps der AIIßen

st .. llpn i�t dpr örtlich zustijndigp LRndeshauptmRnn zu hörpn. 

(5) Bundeskellereiinspektoren dürfen Unternehmungen, die Wein 

oder Obstwein in Verkehr setzen, weder betreiben noch sich an 

solchen Unternehmungen beteiligen oder im Dienst oder Auftrag 

solcher Unternehmungen tijtig zu sein. 

(6) Die Befugnisse der nach den Bestimmungen des Lebensmittel

gesetzes 1975, BGBI.Nr. 86, bestellten Aufsichtsorp;ane bleiben 

unberiihrt. N 

11. § 40 Aba. 7 entfällt. 

12. § 41 Aba. 1 und 2 lauten: 

"(1) Das Verfügungsrecht über die beschlagnahmten Getränke und 

BehÄlter steht bis zum Einlagen der Anzeige bei dem fHr die 

Durcbfiibrung des Strafverfahrens zuständigen Gericht oder der 

hiefür zuständigen Staatsanwaltschaft oder Verwaltungsbehörde 

(Strafbehörde) dem Bundeskellereiinspektor, nach diesem Zeit

punkte der zustnndigen Strafbehörde zu. Ist auf Grund des 

Gutachtens der Untersuchuhgsanstalt keine Anzeige zu erstatten, 

so ist hievon der Bundeskellereiinspektor r8schest zu verstRndig�n, 

der die Bpschlagnahme unverzüglich 8ufzuheben hat. 
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(2) Wurde das Getränk wegen Verdachtes einer 
Übertretung gegen die Bezeichnungsvorschriften 
beschlagnahmt, so ist die vorläufige Beschlagnahme 
oder Beschlagnahme aufzuheben, wenn die Partei 

(5) Nach Erlassung des Beschlagnahmebeschlus
ses (Beschlagnahmebescheides) darf der BundeskeI
lereiinspektor nur auf Ersuchen der zuständigen 
Strafbehörde Proben (§ 39) entnehmen. 

S 42. ( 1 )  Zur Kontrolle des fUr die Erzeugung 
von Wan bestimmten Lesegutes hat sich der Bun
desminister fUr Land- und ForstwirtSchaft beson
ders geschulter Organe (Mostwäger) zu bedienen. 

Vle 
Gemeinde hat dIe Meldungen umgehend an das 
Bundesministerium fUr Land- und Forstwirtschaft 
und an die Bezirksverwaltungsbehörde weiterzulei-
ten." 

je eine Ausfertigung ist dem V orlührer der 
Gemeinde, der Bezirksverwaltungsbehörde sowie 
dem Bundesministerium für Land- und Forstwirt
schaft zu übermitteln. 

- 9 -

( 2 )  Wurde das  Getränk wegen V e rdachtes einer Ubertretung gegen 

d i e  Be zei chnungsvorschriften b e schlagnahmt , so i s t  d i e  Be schlag

nahme aufzuheben , wenn d i e  Partei  d i e  vorschrift swidrige Be ze ichnung 

bese i t igt oder d i e  fehl ende vorschri f t smäßige Bezeichnung anbring t .  

Hat d i e  Aufhebung nach d e n  Bestimmungen d e s  Abs .  1 d e r  Bundes

kellere i inspektor v e rfügt , so hat e r  h ievon die Strafbehörde 

unver züg l i c h  zu verständigen . "  

1 3 . § 41 Ab s .  5 lautet : 

" ( 5 )  Nach Erstattung der Anzeige darf der Bund e skel l erei inspektor 

nur im  Auftrag der zuständigen Strafbehörde Proben ( §  39 ) entnehmen . "  

1 4. § 42 Ab s .  1 lautet : 

" ( 1 )  Zur Kontrol l e  für d i e Erzeugung von Wein bestimmten Le segutes 

hat s ich die Bund eskel le re i inspek t i on besonders geschulter Organe 

( Mo stwäger ) zu bedi enen. � 

1 5 � §  4 3  Abs .  1 l e t z t e r  Sat z  laute t :  

" D i e  Gemeinde hat d i e  Meldungen umgehend a n  den Bund es

kel lerei inspektor und d i e  Bezi rksverwal tungsbehörde zu 

überm i tteln . " 

1 6 . § 4 3  Abs .  4 2 .  Halb satz l aute t : 

"Je  eine Ausfertigung i s t  dem Vorführer ,  der Geme ind e ,  

d e r  Bez i rksverwa l tungsbehörde und dem Bundeskel lere i i nspek tor 

zu übermi tteln . " 
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§ 45. ( I )  Wdn, der in Österreich in Flaschen 
oder sonstige Behältnisse mit einem Inhalt bis zu 
50 Liter abgefüllt wurde, darf nur in Verkehr 
gebracht werden, wenn die Flasche oder das 
Behältnis mit einer Banderole versehen ist. Betriebe, 
die aus dem von ihnen geernteten Lesegut nicht 
mehr als eine vom Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft durch Verordnung festgesetzte 
Menge Wein pro Jahr erzeugen, dürfen für diesen 
Wein, sofern er in Flaschen mit einem Inhalt bis zu 
2 Litern abgefüllt wird, anstelle der Banderole ein 
Kontrollzeichen verwenden. Bei der Festsetzung 
dieser Menge ist insbesondere auf die zumutbare 
kellertechnische Ausstattung solcher Betriebe 
Bedacht zu nehmen. Der Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft hat durch Verordnung Größe, 
Form, Farbe, Anbringung und Beschriftung der 
Banderole und des Kontrollzeichens festzulegen. 
Dabei hat er darauf.�u achten, daß die Abwicklung 
der Vergabe möglichst einfach, sparsam und 
zweckmäßig erfolgen kann. Jedenfall� sind Bande
role und Kontrollzeichen mit einer fortlaufenden 
Nummer, aus der die ausgebende Bezirksverwal
tungsbehörde ersichtlich ist, und mit der Angabe 
des Nenninhaltes des Behältnisses zu versehen. 
Wein, der exportiert wird, ist mit der Banderole zu 
versehen. 

(2) Die Banderole oder das Kontrollzeichen ist 
über Antrag desjenigen, der Wein gemäß Abs. I in 
Verkehr zu bringen beabsichtigt, von der Bezirks
verwaltungsbehörde auszugeben, in deren Bereich 
die Betriebsstätte des Antragstellers liegt. 

(3) Der Antragsteller hat genaue Angaben über 
Art und Bezeichnung sowie über voraussichtliche 
Menge der abzufOllenden Weine und den Inhalt 
des Behältnisses zu machen, bei Prädikatsweinen 
auch die Bestätigung über die Lesegutkontrolle 
(§ 43 Abs. 4) vorzulegen und nachzuweisen, daß 
die Menge an Wein, für die er Banderolen oder 
Kontrollzeichen beantragt, im Ein- und Ausgangs
buch eingetragen ist. 

(4) Die Bezirksverwahungsbehörde ist verpnich
tet, Aufzeichnungen über die Ausgabe der Bande
rolen- und der Kontrollzeichennummern zu führen 
(wie Tag der Ausgabe, Menge der Banderolen- und 
Kontrollzeichennummern und des Weines, Antrag
steller, Kellerbuch). 

10 

1 7 . § 45 Abs .  1 b i s  4 l a u t pn : 

1 1 ) Wpin, der ' i n Österreich in F l a schen oder sonstige Be-

hä l tni sse m i t  e i nem Inh a l t  bi s zu 50 Li ter abgefü l l t  wurde, 

darf nur in Verkehr gebracht werd en, wenn d i e  Fla sche oder 

das  Behä ltni s mi t einer Banderole  versehen i e t .  Der Bundes

min i s ter für Land- und Forstwirtscha f t  hat durch Verordnung 

Größe, Form, Farbe, Anbringung und Beschri f tung der Banderole 

festZUlegen . Dabei ha t er d a rauf zu achten, daß d ie Abwicklung 

der Vergabe mögl i chst ei nfach, sparsam und zweckmäßig er

folgen kann . Jedenfa l l s  i s t  d i e  Banderole  m i t  einer fort

l aufenden Nummer, aus der d ie ausgebende Bezirksverwal tungs_ 

behörd e ersicht l i c h  i s t, und mi t der Angabe des Weininhaltee  

d e s  Behä l tn i sses  zu versehen . 

( ? )  Die Bandero le oder ein  Berechtigungsschein i s t  über Antrag des

jenigen , der Wein gemäß Abs . 1 in Verkehr zu bringen beabs ichtigt , 

von der Bez i rksv erwa l tungsbehö rd e  auszugeben, in deren Bere ich  d i e  

Betriebsstätte des Antragstellers l i egt .  

( �) Der Ant ragstE l ler ha t genaue Angaben über Art und 

Bezei chnung sowie über d i e  vorauss ichtl iche Menge der abzu

fül l enden Weine und d en Inha l t  des Behä l tni sses zu machen, 

bei PrÄdikatswe inen auch d ie Bestätigung über d i e  Les�gut

kontro l l e  (§ 4� Aba . 4) vorzulegen Q�d nachzuwei sen , daß 

d i e  Menge an Wei n ,  für d ie er Banderol en beantrag t ,  im 

Eingangsbuch e i ngetragen i st .  

(4) Die Bezirksverwal tungsbehörde i s t  verp f l i chtet, 

AUfzei c hnungen über d i e  Ausgabe der Banderolennummern 

zu fUhren (w i e  Tag der Ausgabe, Menge der Banderol ennummern 

und d e s  Wei nes , Antragstel ler, Kel lerbuch).
' 
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,,(1) Jeder Wein, der in Behältnissen über 
50 Liter befördert wird, muß von einer amtlichen 
Transportbescheinigung (Anlage 5) begleitet sein. 
Die Formblätter für die Transportbescheinigung 
hat die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren 
Bereich die Betriebsstätte des Absenders liegt, mit 
fortlaufenden Nummern versehen, auszugeben. 
Eine Transportbescheinigung ist nicht erforderlich 
für Transporte innerhalb eines Betriebes im Bereich 
einer Gemeinde oder zweier benachbarter Gemein
den und für Traubentransporte an die Winzerge
nossenschaft durch ihre Mitglieder. 

(2) Der Absender hat den Beginn des Transpor
tes (Uhrzeit) auf der Transportbescheinigung zu 
vermerken und eine Kopie spätestens am Tage 
nach dem Ende des Transportes der Bezirksverwal
tungsbehörde, die das Formblatt ausgegeben hat, 
zu übermitteln. 

,,(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten auch für Transporte 
von mehr als 50 kg Keltertrauben." 

"Unbeschadet einer nach anderen Gesetzen 
allenfalls notwendigen Bewilligung darf Wein über 
die Grenze des österreichischen Zollgebietes zum 
freien Verkehr oder zum Eingangsvormerkverkehr 
nur eingeführt werden," 

wenn-
1 .  seine Einfuhrfähigkeit durch ein Zeugnis 

einer nach Abs. 3 anerkannten Untersu
chungsanstalt des Ursprungsstaates nachge

. wiesen wird (Einfuhrzeugnis) oder 
2. mangels eines solchen Zeugnisses die Einfuhr 

vom Bundesminister für Land- und Forstwirt
schah bewilligt worden ist. 

- 1 1  -

1 8 .  § 46 Ab s .  1 und 2 laute t :  

" ( 1 )  J e d e r  We i n ,  d e r  i n  Behä l t n i ssen über 50 L i t e r  oder in 

Behä l tni ssen unter 50 Li t e r  ohne Banderole befördert 

w i rd ,  muß von e iner amtl ichen Transportb e scheinigung ( Anlage 5 )  
begl e i t e t  s e i n .  D i e  Formb l ä t t e r  für d i e  Transportbesch e inigung 

ha t d i e  Bez i rksverwa l tungsbehö rde ,  in d e ren Bere i c h  d i e  Be

t r i eb s s tätte  des Absend e rs l i egt , mit fort laufenden Nummern 

verseh e n ,  auszugeb e n .  Eine Transportbe sche inigung i s t  n i c h t  

erford e r l i c h  für Transporte innerhalb eines  Betriebes i m  

Bere i c h  e i ner Gemeinde oder zwei e r  benachbarter Gemeind e n .  

( 2 )  D e r  Absender b zw .  d e r  Transporteur hat d i e  Transport

bescheinigung vor Beginn d e s  Transport e s  ordnungsgemäß 

auszufü l l en und e i ne Kop i e  spätestens am Tage nach dem Ende 

d e s  Transporte s  d e r  Bez i rksverwal tungsbehörd e , d i e  das Form

blatt  ausgegeben ha t ,  zu überm i t te ln . "  

1 9 .  § 46 Abs .  6 laut e t : 

" (6)  D i e  Abs .  1 b i s  5 ge l t en auth für d i e  Transporte  von mehr 

a l s  50 kg K e l t e rt rauben und für den Transport von Geläger 

( §  59 Abs .  4 ) .  Bei T raubentransporten an d i e  ö r t l i chen Winzer

genossenschaften sow i e  an Traubenübernahmestel l en des Hand e l s  

genügt j edoch d i e  Ausst e l lung e i n e s  Liefersche ine s ,  e ine Kopi e  

d e s  Li eferscheines samt Wi egekarte i s t  unverzügl ich a n  d i e  

Bez irksverwal tungsbehörd e ,  in  d e ren Bere i c h  d i e  Be trieb s s t ä t t e  

l iegt ,  zu übe rm i t te ln . " 

20 . § 55 Abs .  1 laut e t : 

" ( 1 )  Unbe schadet e iner na r: h  anderen G e s e t z en a l lenfa l l s 

notwend igen Bewi l l i gung darf W e i n  über d i e  Grenze d e s  

ö s t e rreichi schen Z o l lgeb i e t es zum fre ien Verkehr nur 

e i nge führt we rden . wenn 

1 .  s e ine E i n f uhrtät i gk e i t  durch Zeugnis e ine r nach Ab s .  '; 

anerkannten Untersuchungsanst a l t  d e s  Ursprungsstaates 

n a " h g e w i e s e n  w i r 'd U; i n t'uhrzeugn i s )  od e r  
' .  ma nge l s  e ines s o l c h e n  Z e u gn i s s e s  d i e E i n fuhr v u m  Jund e s 

m i n i s t e r  f ü r  La n d - und F o r s t w i rt s c ha f t  b e w i l l i g t  ',l O nien i !'i t . "  
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4. Weine, die im Reiseverkehr fUr den persönli
chen Verbrauch des Reisenden oder fUr den 
seiner Angehörigen oder bei Übersiedlung in 
Behältnissen von zwei Litern oder weniger 
eingebracht werden, sofern die Gesamtmenge 
60 Liter nicht Ubersteigt; 

5. Weine, die auf Grund
-
eines Rechtsgeschllftes 

in Behältnissen von zwei Litern oder weniger 
in Sendungen bis zu einer Gesamtmenge von 
60 Litern eingebracht werden. 

,,(1) Jeder österreichische Wein im Sinne des § 1 ,  
der ausgefuhrt werden soll, ist von einer Untersu
chungsanstah (§ 50) zu untersuchen, die hiefUr ein 
amtliches Zeugnis auszustellen hat." 

(2) Ein Zeugnis gemäß Abs. 1 darf nur ausge
stellt werden, wenn die die gesetzliche berußiche 
Vertretung (Handelskammer, Landwirtschaftskam
mer) bescheinigt, daß ihr die österreichische Her
kunft des Weines zweifelsfrei nachgewiesen wurde 
und wenn der Wein mindestens den in der Anlage 1 
angefUhrten Untersuchungen unterzogen wurde 
und sich dabei kein Verdacht ergab, daß der Wein 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht 
entspricht. . Allenfalls ist das Vorhandensein oder 
Fehlen bestimmter Eigenschaften zu bestätigen, 
soweit deren Nachweis (Ur die Einfuhr in das 
betreffende Land erforderlich ist und die Untersu
chungen die Richtigkeit dieser Umstände ergeben 
haben. Die Untersuchungsanstalt hat das Bundes
ministerium fUr Land- und Forstwirtschaft vom 
Einlangen der Probe zu verständigen. 

1 2 

?1 . § 55 A b s .  8 Z 4 und 5 l a u t e n : 

"11 . W e i n e , d i e  i m  Rei seve rkehr fii r d e n  p e rsön l i c hen V e rbrauch 

des R e i senden oder s e i ne r  A ngehö r i gen oder b e i  Loe rs i e d l ung 

i n  Behä l tn i s sen von 2 , 5  L i t e rn o d e r  weniger e i ngebracht werden , 

sofern d i e G e samtmenge 60 Li t e r  pro We i na r t , insgesamt je�och 

300 Li t e l'  p ro Sendung n i c h t  i ibers t e i g t ; 

5 .  W e i n e ,  d i e  a u f  Grund e i n e s  Rech t sg e sc hä f t e s  in Behä l tni ssen 

von 2 , 5  L i t e rn od e r  w e n i g e r  in  Sendungen b i s  zu  e i n e r  Gesam t

menge von 60 I,i t e r  pro Weinart , i n sg e samt j edoch bis 300 L i t e r  

pro Sendung , e i ngebracht werd e n . "  

22.  § 56 A b s .  1 l a u t e t : 

" ( 1 )  Jeder ö s t e rre i ch i sc he W e i n  gemäß § 1 ,  d e r  ausgeführt 

werden s o l l ,  i s t  von e i n e r  Untersuchung sans ta l t  ( §  50 ) zu 

u n t ersuche n , d i e  h i e f ü r  ein amt l iches Zeugni s  aus8uste l l en 

ha t .  Für d i e  Inanspruchnahme d e r  m i t  der Er l e d i gung d e s  

A n t rages v e rbundenenT ä t igke i t  d e r  Untersuchungsans t a l t  ha t 

d e r  A n t rags t e l l e r  e in Entge l t  nach Ma ßgabe d e s  Tari fes 

z u  e n t r i c h t e n .  Den T a r i f  ha t der Bund e sm i n i s t e r  für Lan d 

und Fors t w i r t scha f t  unter Bedacht nahme a u f  d i e  A r t  

( F l a sche , Ge b i n d e )  u n d  den U m fang d e s  Exportes im 

E i n v e rn ehmen m i t  dem Bund e smi n i s t e r  f ü r  F i nanzen 

zu e r l a s s en . "  

2 3 . I m  I; 'jF. !l bs . ;> hil ben d i e  rl o r t e  " wenn d i. e gese t z l iche  
h� rll r t  iche V e r t re t ung (Hande l skammer ,  Land>l i r t s c ha f t s 

k 8 mmer) besche i n i g t , d a ll ihr d i e  ö s t e rre i c h i sche " e rk�n f t  

� e s  U e i n e s  z>le i f e l s f re i nachgewiesen wurde und " zu 
e n t fa l l en .  
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(5) Das Zollamt hat die Warenerklätung für die 
Abfertigung von Wein zur Ausfuhr nach den zoll
gesetzlichen Bestimmungen zurückzuweisen, wenn 

1 .  eine nach § 46 erforderliche Transportbe
scheinigung fehlt oder 

2. das Ausfuhrzeugnis fehlt oder mangelhaft ist 
oder 

3. die nach Abs. 3 getroffenen Maßnahmen 
mangelhaft sind oder 

4. sonst Bedenken gegen die Übereinstimmung 
des Weines mit dem Ausfuhrzeugnis bestehen. 

,,3. in Behältnissen von 2 Litern oder weniger in 
Sendungen bis zu einer Gesamtmenge von 
60 Litern ausgeführt wird ; 

(4) Erfolgt eine Verurteilung nach diesem Bun
desgesetz, so hat das Gericht auf die öffentliche 
Bekanntgabe des Urteiles auf Kosten des Beschul
digten zu erkennen. 

6. Wein, der in Flaschen oder sonstigen Behält
nissen mit einem Inhalt bis zu 50 Liter abge
füllt ist, in Verkehr bringt. ohne daß diese mit 
einer Banderole oder einem Konrrollzeichen 
gemäß § 45 Abs. I versehen sind oder solche 
Weine transportiert. 

- 1 3 -
?� . §  56 Ab s . S l a u te t : 

" ( 5) D a s  Z o l lamt hat d i e  Ware ne rk lärung für d i e  Vorab fertigu n g  

v o n  W e i n  zur Aus fuhr nach den z o l lgese t z l i chen Be s t i mmungen 

�ur;ickzu�/e i s e n ,  wenn 

1 .  e i ne nach §I� erford e r l i che 'r ransportbesch e i n i gung feh l t  

od e r  

2 .  e i n  vorge legtes Aus fuhrzeugn i s  ma nge lha f t  i s t  od e r  

3 .  d i e n a c h  A b s .  � getrof fenen Maßnahmen mange lha f t  s i nd 

od e r  

4 . sonst Bedenken gegen d i e  Ubere i ns t i mmung d e s  W e i n e s  m i t  dem 

Aus fuhrzeugn i s  bestehen. 

D i e  A u s t r i t t sbesche i n igung i s t  zu v e rwe igern , wenn das Aus

fuhrzeugn i s  feh l t  oder mange lhaft i s t  ode r  s onst Bedenken 

gegen d i e lI bere i n s t i mmung d e s  W e i ne s  m i t  dem Aus fuhrzeugn i s  

best ehen. 

Feh l t  d a s  Aus fuhrzeugn i s  b e i  d e r  Vorabfe rt i gung , s i nd i m  zo l l 

amt l i c hen Vorabfert i gungsbefund e i n  ent sprechend e r  Vorbeha l t  

und e i n  H i nwe i s  a u f  d i e  a n  d e r  W e i nsendung a ngebrac hten 

N ä m l i c hk e i t s z e i ch e n  zu v e rmerken. W i rd die  W e i ns e nd ung m i t  

ande ren Sendungen a l s Samme lgut ausgeführt , s i nd d i e s e  

V e rmerke a u f  d e r  zusä t z l i c hen schri ft l i ch e n  Anme l d ung i m  

S i nn e  d e s  § 6 �  A b s .  2 Z o l lG a nzubringen . " 

?� . § S6 A b s .  8 Z � l a u t e t : 

3 .  I n  fiehii l t n i ssen von :> , 5  L i t e rn oder w e n i g e r  ausgefi ihrt w i rd ,  
Ro f e rne d i e  Ge sam t menge 60 Li t e r  pro We i n a r t , i n sg e sa m t  300 L i t e r  
pro Send ung . n i r h t  iiberstei g t . " 

?6 . !i 61 Abs.  4 l au t e t :  

' " ( 4 )  Erfo l g t  e i ne V e ru rt .  i l ung nach d i e sem Bu n d e sg e s e t z ,  so 
kann da s Gericht auf d i e  ö f fent l i che Bekann tgabe des Urt e i l e s 
a u f  Kosten des Beschu l d i g t e n  erkennen . "  

27 . § 65 Ab s .  1 Z 6 l a u t e t : 

" 6 .  W e i n  en tgegen § 45 A b s .  1 ohne Band ero l e  i n  Verkehr b r i n� t  

od e r  e i ne Band e ro l e  me hrma l s  v e rwende t . "  
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I .  Weinbehandlungsminel entgegen § 7 in Ver
kehr bringt, 

,,2. Wein oder weinähnliches Getränk, dessen 
Bezeichnung nicht den Bestimmungen der 
§§ 23 bis 26, 28, 29 Abs. 1 und .. , 30 Abs. 2, 32 
Abs. 1 bis 8 und JJ entspricht, zum Verkauf 
bereithält, verkauft oder sonst in Verkehr 
bringt oder Prädikatswein entgegen S 30 
Abs. 3 vor dem don genannten Zeitpunkt in  
Verkehr bringt, 

S 68 a. (I) Zur Förderung der Weinwirtschaft 
dUrfen Bundesmittel fUr folgende Zwecke zur Ver
fUgung gestellt werden : 

I .  Förderung des Absatzes der Produkte, 
2. Förderung der Qualitätsproduktion, 
3. Förderung der Marktstabilisierung. 

(2) Die Abwicklung der Förderungsmaßnahmen 
nach Abs. 1 Z 1 und 2 hat nach den in den §§ 68 b 
und 68 c enthaltenen Grundsätzen zu erfolgen. 

G e w ä h r u n g  d e r  F ö r d e r u n g  

S 68 b. ( I )  Die Gewährung von Förderungsmit
teln des Bundes (Förderung) und die Kontrolle 
ihrer Verwendung obliegt dem Bundesminister fUr 
Land- und Fomwinschaft. 

(2) Die Förderung besteht in der Gewährung von 
Zuschüssen. Diese können als ZuschUsse zu den 
Kosten der Förderungsmaßnahmen (Beihilfen) 
oder als Zuschüsse zu den Kreditkosten (Zinsenzu
schüsse) gewähn werden. Beihilfen und Zinsenzu
schUsse dürfen fUr dasselbe Projekt auch nebenein
ander gewähn werden. 

(3) Eine Förderung darf insbesondere nur 
gewährt werden, wenn 

I .  die Voraussetzungen fUr eine erfolgreiche 
Durchführung der Maßnahmen gegeben sind, 

2 .  die Maßnahme ohne Förderung aus Bundes
mineIn nicht oder nicht im erforderlichen 
Maß durchgeführt werden könnte. 

- 14 - 28 . § 65 Aba .  2 Z 1 lau t e t : 

" ' 1 .  weinbehand l ung smi t t e l  entgl'p:en § 1 6  nicht oder n i c h t  ordnungs

gemn ß gekenn z e i c hnet  in  Verkehr bri ngt  

29 . § 65 Abs. 3 Z 2 laute t :  

" 2 .  w e i n  ode r  we inähnl iches G e t riink , dessen  Be z e i chnung oder  Auf

machung nicht d en Bestimmungen d e r  §§ 2 3  b i s  26 , 28 , 29 Abs.  1 und 4 ,  

30 Abs. 2 ,  3 2  Ab a .  1 b i s  8 und 33  I'ntspricht , zum Verkehr bere i t 

häl t ,  verkauft o d e r  s�nat in  Verkehr bringt o d e r  Präd i katswein 

�ntgegen § 30 Aba. 3 vor dem dort genannten Zei tpunkt in  Verkehr 

bringt . "  

30 . § 68 a laute t :  

" § 68 a .  Zur Förd e rung der 'N'e inw i rtschaft dürfen Bundesmi  t t '! l  :ii r 

folgende Zwecke zur Verfiigung geste  1 1  t werden : 

1 .  Förd e rung d e s  Absa t z e s  d e r  Produk t e ,  

2 .  Förd e rung d e r  �ua l i tä t srroduk t i o n ,  

3 .  Förderung d e r  Mark t s tab i l i s i e rung. " 

31 .  D i e  � §  68 b und ,} ca c "!1 t f a l len.  
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(4) Die Gewährung von Bundesmiueln fllr Maß
nahmen gemäß § 68 a Abs. 1 Z 1 und 2 kann davon 
abhängig gemacht werden, daß andere Gebietskör
perschaften für denselben Zweck Millel bereitstel
len. 

(5) Dem Förderungsansuchen sind alle für die 
Beurteilung gemäß Abs. 3 erforderlichen Unterla
gen anzuschließen. 

(6) Auf die Gewährung einer Förderung gemäß 
den Bestimmungen d ieses Teiles besteht kein 
Rechtsanspruch. 

(7) Der Bundesminister für land- und Forstwirt
schaft darf sachlich in Betracht kommenden 
Rechtsträgern die Abwicklung von Förderungen im 
Namen und für Rechnung des Bundes übertragen, 
wenn dadurch das Förderungsziel wirtschaftlicher, 
sparsamer und zweckmäßiger erreicht werden 
kann;  darüberhinaus darf er die Durchführung von 
Werbemaßnahmen solchen Rechtsträgern übertra
gen, wenn dies im Interesse des Weinabsatzes gebo
ten erscheint. 

F ö r d e  r u  n g s r i c h t l i  n i e  n 

S 68 c. (I) Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft hat im Einvernehmen mit den Bun
desministern für Finanzen und für Handel, 
Gewerbe und Industrie nähere Vorschriften über 
die Abwicklung der Förderung zu erlassen (Förde
rungsrichtlinien). 

(2) Die Rjchtlinien sind dem Rechnungshof zur 
Kenntnis zu bringen und sodann im ,,AmtSblatt zur 
Wiener Zeitung" zu veröffentlichen. 

- 1 5 -

� 2 .  § 68 e lautet samt �bersc h r i f t : 

" Unterkomm i s sion 

(1) Zur Besorgung von Aufgaben nach § 68 a Z 3 ,  
b e i  d enen e i n e  dringende Notwend igkei t  zur raschen und w i rt

schaftl ichen Geschäfteabwicklung besteht , i st beim  Bundes

ministerium für Land- und Forstwi rtschaft e ine lnterkomm i ssion 

d e r  Komm i ssion nach § 68 d einzurichten . 

( 2 ) Die Unt e rkomm i ssion besteht aus dem Vors i tzenden 

der Kommi ssion,  dessen Stel lvertre tern sowi e  e inem Vertreter 

des  Bund e sm i n i s teri ums für Land- und Forstwirtschaf t .  

• 
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.. S 68 e. Die durch dieses Bundesgesetz unmittel
bar veranlaßten Eingaben und Zeugnisse sind von 
den Stempelgebühren befreit," 

, po 
.. (7) Weinbehandlungsmiud, die der Weinord

nung 1961 enuprochen haben, dürfen bis 

) I. Duembcr 1990 weiter in Verkehr gebracht und 

dem Wein zugcseut werden," 

- 1 6  

Der Vors i t zende und j ed e r  S t e l lvertreter dürfen s i ch durch d a s  

d e r  Komm i s s ion angehörende zwe i t e  M i tg l i ed , d a s  von 

der s i e  entsendenden S t e l l e  nomini ert wurd e ,  v ertreten l a s s e n .  

( � )  D e n  Vors i t z  i n  d e r  Unterkomm i s s ion führt d e r  V o r s i tzende 

d e r  Komm i s s i o n .  Er w i rd d e r  Re ihenfolge des § 68 d Ab s .  5 

nach vom ersten, zwe i t e n  oder d r i t t e n  Vors i t z enden-St e l lvertreter 

vertre ten. 

( 4 ) Beschl ü s s e  d e r  Unterkommi s s ion s i nd e i nhe l l ig zu 

fassen. Kommt e ine e inhel l ige A uffassung i n  der Unter

kommi s s ion nicht zustand e ,  so i st der Bera tungsgegens tand 

d e r  Komm i s sion zur Beschlnssfa ssung vorzulegen ( wenn mind e s t e n s  

2 M i tg lieder der Unterkommi ssion d i e s  verlangen ) .  

(5 ) für d i e  Unterkomm i s s i on i s t  für j e d e s  M i tg l i ed 

e1n Ersatzmi tgl i ed aus dem K re i s  der Kommi s s i onsmi tgl i ed e r  

zu b e s t e l l e n ,  wob e i  Mi tg l i ed und Er sat zmi tgl i ed jewe i l s  

von d erselben entsendenden S t e l l e  sein mü ßten. I m  Fa l l  d e r  

Verhinde rung d e s  Vorsi t z enden hat das f ü r  i hn eintretende 

Mi tg l i ed nur d i e  Befugn i s se eines e i nfachen M i tg l i ede s .  " 

� 3 .  § 68 f lautet s a m t  Lo e r s c h r i f t : 

"Gebührenb e f r e i ungen 

§ 68 f. D i e  durch d i e s e s  Bund e sg e s e t z  u nm i t t e lba r v e ran l a ß t e n 

E i ngaben und Zeugn i s s e  s i nd von d e m  S t e m p e l g eb;j hren b e f re i  t . "  

34 • § 70 A b s . 7 e n t f ij l l t .  

,. .. 
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